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Diese Seite wurde maschinell übersetzt [Link].  Maschinelle Übersetzungen können Fehler 
enthalten, die die Klarheit und Genauigkeit beeinträchtigen können. Der Bürgerbeauftragte 
übernimmt keine Haftung für etwaige Unstimmigkeiten. Die zuverlässigsten Informationen und 
die größte Rechtssicherheit finden Sie in der verlinkten Originalversion auf Englisch.  Weitere 
Informationen finden Sie in unserer Sprachen- und Übersetzungsregelung [Link]. 

Empfehlung zum Umgang der Europäischen 
Kommission mit einem Antrag auf Zugang der 
Öffentlichkeit zu Dokumenten betreffend die Qualität 
medizinischer Masken im Zusammenhang mit der 
COVID-19-Pandemie (Fall 790/2021/MIG) 

Entscheidung 
Fall 790/2021/MIG  - Geöffnet am 30/04/2021  - Empfehlung vom 05/11/2021  - 
Entscheidung vom 25/05/2022  - Betroffene Einrichtung Europäische Kommission ( 
Missstand in der Verwaltungstätigkeit festgestellt )  | Europäische Kommission ( Empfehlung, 
die das Organ akzeptiert hat )  | 

Der Fall betraf einen Antrag auf Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten mit Bezug auf 1,5 
Millionen medizinische Masken, die die Kommission in einem frühen Stadium der 
COVID-19-Pandemie gekauft hatte und die nicht den geforderten Qualitätsstandards 
entsprachen. Die Kommission verweigerte die Gewährung der Einsicht in einige der betroffenen
Dokumente bzw. Teile davon unter Berufung auf die Notwendigkeit, die geschäftlichen 
Interessen des betreffenden Herstellers zu schützen. 

Die Bürgerbeauftragte stellte fest, dass die in Rede stehenden Informationen nach vernünftigem
Ermessen nicht als geschäftlich sensibel angesehen werden können und dass selbst unter der 
Annahme, dass sich die Kommission berechtigterweise auf die einschlägige Ausnahmeregelung
berufen könne, ein starkes öffentliches Interesse an der Offenlegung besteht. 

Daher vertrat die Bürgerbeauftragte den Standpunkt, dass die Verweigerung des Zugangs der 
Öffentlichkeit durch die Kommission in diesem Fall einen Missstand in der Verwaltungstätigkeit 
darstellte. Sie empfahl der Kommission, ihre Haltung zu überdenken, um einen erheblich 
erweiterten, wenn nicht sogar vollständigen Zugang zu den fraglichen Dokumenten zu 
gewähren. 

Die Kommission reagierte positiv auf die Empfehlung der Bürgerbeauftragten. Sie überprüfte 
ihre Entscheidung und gewährte erweiterten Zugang zu den meisten der fraglichen Dokumente.

https://www.ombudsman.europa.eu/etranslation
https://www.ombudsman.europa.eu/languagepolicy
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Die Bürgerbeauftragte bedauert jedoch, dass die Kommission noch immer keinen vollständigen 
Zugang zu den drei verbleibenden Dokumenten gewährt hat. Sie wies auch darauf hin, dass der
Beschwerdeführer zwar inzwischen erweiterten Zugang erhalten hat, dass aber die Dokumente,
die ihm zu dem von ihm gewünschten Zweck zugänglich gemacht wurden, nicht mehr von 
Nutzen sind, da seit seinem Antrag fast zwei Jahre vergangen sind. 

Sie bestätigte daher ihre Feststellung eines Missstands in der Verwaltungstätigkeit und schloss 
die Untersuchung ab. 

Hintergrund der Beschwerde 

1. Um die COVID-19-Pandemie zu bekämpfen, kaufte die Europäische Kommission im Frühjahr
2020 zehn Millionen medizinische Masken über das Soforthilfeinstrument. [1]  Die Kommission 
hatte bereits begonnen, 1,5 Millionen von ihnen an 17 Mitgliedstaaten und das Vereinigte 
Königreich zu verteilen, als sich herausstellte, dass die Masken von schlechter Qualität waren. 
Der Händler stimmte einer Abschwächung der Maßnahmen zu. 

2. Im Juni 2020 forderte der Beschwerdeführer, ein Journalist [2]  die Kommission auf, der 
Öffentlichkeit Zugang zum Austausch zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten über 
die Verbringung dieser Masken zu gewähren. 

3. Am 26. Oktober 2020 teilte die Kommission dem Beschwerdeführer mit, dass sie 134 
Dokumente ermittelt und einen breiten Zugang der Öffentlichkeit gewährt habe. Sie verweigerte 
jedoch den Zugang zu einigen Dokumenten (Teilen) und stützte sich dabei auf eine Reihe von 
Ausnahmen, die in den EU-Rechtsvorschriften über den Zugang der Öffentlichkeit zu 
Dokumenten vorgesehen sind. 

4. Der Beschwerdeführer forderte die Kommission auf, ihre Entscheidung über die 
Verweigerung des Zugangs zu überprüfen (durch Einreichung eines „Bestätigungsantrags“). 

5. Anschließend gewährte die Kommission dem Beschwerdeführer einen breiteren Zugang. 
Sie hielt jedoch an Teilen ihrer Entscheidung fest, einschließlich der Tatsache, dass der Zugang
zu (Teilen von) 12 Dokumenten aufgrund der Notwendigkeit, die geschäftlichen Interessen des 
betroffenen Herstellers zu schützen, verweigert werden musste [3] . 

6. Unzufrieden mit dem Ergebnis in Bezug auf diese zwölf Dokumente wandte sich der 
Beschwerdeführer im April 2021 an den Bürgerbeauftragten. 
Empfehlung des Bürgerbeauftragten 
7. Der Bürgerbeauftragte vertrat die Auffassung, dass das Vorbringen der Kommission, dass die
Offenlegung der zurückgehaltenen Informationen die geschäftlichen Interessen des Herstellers 
beeinträchtigen würde, da sie dazu dienen könnten, seinen Ruf zu schädigen und damit seine 
Marktstellung zu gefährden, nicht ausreicht, um das Vorliegen eines legitimen und tatsächlichen
Risikos zu belegen. Insbesondere war dem Bürgerbeauftragten unklar, wie die geschwärzten 
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Informationen, insbesondere über die spezifischen mildernden Maßnahmen, verwendet werden 
könnten, um dem Ruf des Herstellers zu schaden. 

8. Darüber hinaus ist der Bürgerbeauftragte der Auffassung, dass ein starkes öffentliches 
Interesse daran besteht, zu wissen, welche Schritte unternommen wurden, um sicherzustellen, 
dass keine fehlerhaften Masken in Umlauf gebracht und verwendet werden. 

9. Der Bürgerbeauftragte stellte daher fest, dass die Weigerung der Kommission, den vollen 
Zugang der Öffentlichkeit zu den zwölf streitigen Dokumenten zu gewähren, einen Missstand in 
der Verwaltungstätigkeit darstelle. Sie richtete folgende Empfehlung [4] : 

Die Kommission sollte ihre Entscheidung, den Zugang der Öffentlichkeit zu (Teilen) der 
zwölf streitigen Dokumente zu verweigern, auf der Grundlage der Notwendigkeit 
überprüfen, die geschäftlichen Interessen des Herstellers zu schützen, um dem 
Beschwerdeführer einen erheblichen, wenn nicht sogar vollständigen Zugang zu diesen 
Dokumenten zu gewähren. 

10. Als Antwort gewährte die Kommission [5]  dem Beschwerdeführer erheblichen Zugang zu 
neun Dokumenten, einschließlich der Informationen über die vorgeschlagenen mildernden 
Maßnahmen, die sie enthalten, wobei nur begrenzte personenbezogene Daten geschwärzt 
wurden [6] . Sie vertrat die Auffassung, dass sich fast ein Jahr nach Erlass der 
Zweitentscheidung die tatsächlichen und rechtlichen Umstände geändert hätten und dass diese
neun Dokumente daher nicht mehr von der Ausnahme zum Schutz der geschäftlichen 
Interessen erfasst seien. Was die übrigen drei Dokumente anbelangt, so wiederholte die 
Kommission, dass diese Dokumente geschäftlich sensible Informationen eines identifizierten 
Unternehmens enthielten, mit dem sie keinen direkten Vertrag geschlossen habe, und 
behauptete, dass die Offenlegung die geschäftlichen Interessen des Unternehmens 
beeinträchtigen würde. 

11. In seinen Stellungnahmen äußerte der Beschwerdeführer  Unzufriedenheit mit der 
Bearbeitung seines Zugangsantrags durch die Kommission. Er wies darauf hin, dass es fast 
zwei Jahre gedauert habe, um Zugang zu den streitigen Dokumenten zu erhalten, und dass 
diese Verzögerung es ihm unmöglich gemacht habe, seine Arbeit als Journalist auszuführen. 
Der Beschwerdeführer machte ferner geltend, dass die Kommission es versäumt habe, eine 
klare und begründete Erklärung für das Vorliegen einer Gefahr für die geschäftlichen Interessen
des betroffenen Herstellers vorzulegen oder warum sie der Auffassung sei, dass dieses Risiko 
nachgelassen habe. 
Bewertung des Bürgerbeauftragten nach der Empfehlung 
12. Die Bürgerbeauftragte begrüßt die positive Reaktion der Kommission auf ihre Empfehlung, 
ihre Entscheidung, den Zugang der Öffentlichkeit zu (Teilen) der zwölf fraglichen Dokumente zu
verweigern, zu überdenken. 

13. Der Bürgerbeauftragte stellt fest, dass die Kommission nach einer Neubewertung einen 
größeren Zugang der Öffentlichkeit zu neun der zwölf in Rede stehenden Dokumente gewährt 
hat. 
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14. Der Bürgerbeauftragte vertritt jedoch die Auffassung, dass die Gründe, auf die die 
Kommission ihre Entscheidung gestützt hatte, den Zugang zu den einschlägigen Teilen dieser 
Dokumente zum Zeitpunkt der Annahme ihrer Zweitentscheidung zu verweigern, nicht 
überzeugend waren. 

15. In Bezug auf die übrigen drei Dokumente, die Informationen über Qualitätskontrollen 
enthalten, bekräftigt die Bürgerbeauftragte ihre Auffassung, dass diese Informationen nicht als 
wirtschaftlich sensibel  gelten, nur weil sie sich auf ein Unternehmen beziehen. Sie bedauert 
daher, dass die Kommission an ihrer Weigerung festhielt, Zugang zu diesen Dokumenten in 
vollem Umfang zu gewähren. 

16. Der Bürgerbeauftragte bedauert auch die Zeit, die die Kommission in diesem Fall 
genommen hat, um Zugang zu gewähren. Zwar räumte sie in ihrer Empfehlung ein, dass der 
Zugangsantrag der Beschwerdeführerin zu diesem Zeitpunkt einen der geschäftigsten Teile der 
Kommission betreffe, doch verstoße die Art und Weise, wie die Kommission mit diesem Fall 
umgegangen sei, eindeutig gegen den Geist der Verordnung 1049/2001. Dies wird daran 
verdeutlicht, dass der Beschwerdeführer aufgrund des Zeitablaufs die ihm mitgeteilten 
Informationen nicht für den von ihm beabsichtigten Zweck verwenden kann. Der 
Bürgerbeauftragte betont daher erneut die Bedeutung der Transparenz in Krisenzeiten [7]  
sowie die Notwendigkeit, die in den EU-Rechtsvorschriften über den Zugang der Öffentlichkeit 
festgelegten Fristen einzuhalten [8] . 

Schlußfolgerung 

Auf der Grundlage der Untersuchung schließt der Bürgerbeauftragte diesen Fall mit folgender 
Schlussfolgerung ab: 

Die Kommission hat positiv auf die Empfehlung des Bürgerbeauftragten reagiert, indem 
sie der Öffentlichkeit Zugang zu den streitigen Dokumenten gewährt hat. Die 
Kommission hat jedoch nach wie vor keinen Zugang zu den drei verbleibenden 
Dokumenten in ihrer Gesamtheit gewährt. Darüber hinaus kann der Beschwerdeführer 
aufgrund von fast zwei Jahren die ihm mitgeteilten Informationen nicht für den von ihm 
beabsichtigten Zweck verwenden. Die Bürgerbeauftragte bestätigt daher ihre 
Feststellung von Missständen in der Verwaltung. 

Der Beschwerdeführer und die Kommission werden über diesen Beschluss unterrichtet . 

Emily O'Reilly  Europäische Bürgerbeauftragte 

 Straßburg, 25.5.2022 
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[1]  Informationen zum Soforthilfeinstrument finden Sie unter: 
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/emergency-support-instrument_en 
[Link]. 

[2]  Gemäß der Verordnung 1049/2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des 
Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32001R1049 [Link]. 

[3]  Gemäß Artikel 4 Absatz 2 erster Gedankenstrich der Verordnung 1049/2001. 

[4] Der vollständige Wortlaut der Empfehlung und die Bewertung, die dazu geführt hat, sind 
abrufbar unter: https://www.ombudsman.europa.eu/en/recommendation/en/148785 [Link]. 

[5]  Die Antwort der Kommission auf die Empfehlung des Bürgerbeauftragten ist abrufbar unter: 

https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/correspondence/en/156129 [Link]. 

[6]  Gemäß Art. 4 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 1049/2001. 

[7]  Siehe Schreiben des Bürgerbeauftragten an die Kommission vom 20. April 2020: 
https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/correspondence/en/127057 [Link]. 

[8]  Siehe auch die Initiativuntersuchung des Bürgerbeauftragten über die Zeit, die die 
Europäische Kommission für die Bearbeitung von Anträgen auf Zugang der Öffentlichkeit zu 
Dokumenten benötigt: https://www.ombudsman.europa.eu/en/case/en/60766 [Link]. 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/emergency-support-instrument_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32001R1049
https://www.ombudsman.europa.eu/de/recommendation/de/148785
https://www.ombudsman.europa.eu/de/doc/correspondence/de/156129
https://www.ombudsman.europa.eu/de/doc/correspondence/de/127057
https://www.ombudsman.europa.eu/de/case/de/60766

